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Antrag 

der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Christian Klingen, Andreas 
Winhart, Franz Bergmüller, Gerd Mannes, Markus Bayerbach und Fraktion (AfD) 

Schutz des ungeborenen Lebens stärken I – Abtreibung kann kein Menschen-
recht sein 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag bekennt sich zum Schutz des ungeborenen Lebens und stellt fest, dass 
Abtreibung kein Menschenrecht sein kann.  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den verfassungsrechtlich garantierten Schutz 
des ungeborenen Lebens stärker in das allgemeine Bewusstsein zu rücken und öffent-
lichkeitswirksam für den Schutz des ungeborenen Lebens einzutreten. 

 

 

Begründung: 

Im Juni 2021 verabschiedete das Europäische Parlament den sogenannten „Matic-Be-
richt“ des kroatischen Europaabgeordneten Predrag Fred Matić, welcher der Fraktion 
der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten angehört. In dem Bericht unter dem Titel 
„Sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte gehören zum 
Kernbereich der Menschenrechte“ wird gefordert, dass jeder Zugang zu Verhütung, me-
dizinischer Fortpflanzung, Abtreibung und anderen Gesundheitsdiensten haben müsse. 
Damit werden Abtreibungen zum Menschenrecht erklärt und ihre Einschränkungen mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt gleichgesetzt. Dieser Bericht ist ethisch und moralisch 
verwerflich, entwürdigt das ungeborene Leben und ist mit zentralen Wertentscheidun-
gen unseres Grundgesetzes nicht in Einklang zu bringen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in gefestigter Rechtsprechung immer wieder betont, dass auch dem ungebo-
renen Leben der grundgesetzliche Schutz des Lebens zusteht und auch dem ungebo-
renen Menschen Menschenwürde innewohnt. 

Im Hinblick auf die zentrale Bedeutung des Art. 1 Grundgesetz ist sämtlichen Bestre-
bungen, diesen Kernbereich unserer Werteordnung aufzuweichen oder in Frage zu stel-
len, seitens der Staatsregierung entschieden entgegenzutreten. Forderungen, Abtrei-
bungen in den Rang eines Menschenrechts zu erheben, sind nicht nur verfassungswid-
rig, sondern verfassungsfeindlich.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich die staatliche 
Aufgabe, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen 
Bewusstsein zu halten und zu beleben. Die Organe des Staates in Bund und Ländern 
sind deshalb verpflichtet, erkennbar für den Schutz des ungeborenen Lebens einzutre-
ten. Um dies stärker als bisher in Bayern umzusetzen und den aktuellen Tendenzen zur 
Aufwertung, ja Auszeichnung von Abtreibungen entgegenzuwirken, wird die Staatsre-
gierung aufgefordert, geeignete und öffentlichkeitswirksame Kampagnen zu erarbeiten 
und umzusetzen.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Christian Klingen u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/20084 

Schutz des ungeborenen Lebens stärken I - Abtreibung kann kein Menschen-
recht sein 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Christoph Maier 
Mitberichterstatter: Alexander Hold 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Gesundheit und 
Pflege hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 74. Sitzung am 
17. März 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat den Antrag in seiner 74. Sitzung 
am 10. Mai 2022 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Andreas Winhart, Franz 
Bergmüller, Gerd Mannes, und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/20084, 18/22749 

Schutz des ungeborenen Lebens stärken I – Abtreibung kann kein Menschen-
recht sein 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄH

LER, CSU, der Abgeordnete Sauter (fraktionslos), FDP und AfD. Stimmenthaltung

en? – Abgeordneter Swoboda (fraktionslos). Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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